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Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) in 
Richtung Weimar

10.03.08-31.12.10 Ampelregelung (auf 
Anforderung)

Baustellenausfahrt 
(Neubau ICE-Trasse)

keine

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) 

01.02.10-30.04.11 
wetterabhängig

Verkehrsführung geän-
dert (Ampelregelung an 
2 Baustellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung „Hau-
enthal“ zum Kreisverkehr 
im Zuge des Neubaus der 
ICE-Trasse

keine

außerhalb der Ortschaft, 
K 18, Walschleben 
- Andisleben

01.03.10-30.04.10 
wetterabhängig

Vollsperrung Straßenbauarbeiten Walschleben - K 18 - Elx-
leben - B 4 - Andisleben 
und in Gegenrichtung

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 10.02.2010*

neu!

Landratsamtes Sömmerda gibt bekannt

Die Kiebitzhöhe-Kölleda Erste Biogas Betriebs GmbH, Rosa- 
Luxemburg- Str. 33, 99610 Vogelsberg, hat den Antrag auf 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betriebes einer 
Verbrennungsmotorenanlage mit 2,06 MW Feuerungswär-
meleistung mit externer Brennstoffversorgung (Biogas) gemäß 
§ 4 BImSchG in Verbindung mit der 4. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen- 4. BImSchV) in der 
Fassung vom 14. März 1997 (BGBl. I 1997 S. 504, S. 548; 1998 S. 
723; 1999 S. 186; 2001 S. 1550; 27.7. 2001 S. 1950 - vgl. RdErl Bbg; 
6.5.2002 S. 1566; 14.8.2003 S. 1614 03; 6.1.2004 S. 2 04; 23.12.2004 
S. 3758 04; 20.6.2005 S. 1687 05; 15.7.2006 S. 1619 06; 23.10.2007 S. 
2470 07) Gl.- Nr.: 2129-8-4, sowie der Nr. 1.4 Spalte 2 b) aa) des 
Anhangs zu dieser Verordnung am Standort 99625 Kölleda, Ru-
dolf- Carracciola- Straße, Flur 4, Flurstücke 192/2, gestellt. 
Die beantragte Verbrennungsmotorenanlage ist in der An-
lage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1757) unter Nr. 1.3.2 Spalte 2 genannt. Deshalb wur-
de eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 
3c UVPG durchgeführt. 

Gemäß § 3 a Satz 2 UVPG wird hiermit bekannt gegeben: 
Im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls 
unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 2, Nummer 
2 zum UVPG wird gemäß § 3 c UVPG festgestellt, dass durch 
die Errichtung und durch den Betrieb der Verbrennungsmo-
torenanlage am Standort 99625 Kölleda, Rudolf- Carracciola- 
Straße, Flur 4, Flurstücke 192/2 keine erheblich und/oder nach-
teiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Es besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 
3 a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. Die Entschei-
dungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen 
des Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2006, ThürGVBl. S. 513, 
im Landratsamt Sömmerda, Abteilung 5, Bau und Umwelt, 
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda zugänglich. 

Sömmerda, 10.02.2010						    
Landratsamt Sömmerda 
Abteilung Bau und Umwelt 
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda 

Amtlicher Teil

Ausschreibung des Landratsamtes

Im Landkreis Sömmerda ist ab Mitte April 2010 die Stelle eines 

	 Hausmeister / In
	 am „Albert Schweitzer“ - Gymnasium Sömmerda
	 Außenstelle Fichtestraße

zu besetzen.

Zum Aufgabengebiet gehören:
die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit,
Unterhaltung des Gebäudes und seiner Außenanlagen,
Kontrolle und Betreuung der Heizung, Alarmanlage
Durchführung von Reparaturen und Instandsetzungsar-
beiten,
Kontrolle der Fremdfirmen
Absicherung des Winterdienstes,
Verantwortung für die ordnungsgemäße Reinigung und Pfle-
ge des Gebäudes
Transport von Möbeln und sonstigen Ausrüstungsgegen-
ständen
Sicherheitsprüfungen

Voraussetzungen sind:
eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung,
Führerscheinklasse B

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Die Vergütung richtet sich nach der Entgeltgruppe E 5.

Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen senden Sie bitte 
bis 10. März 2010 an das

		  Landratsamt Sömmerda
		  Personal- und Organisationsamt
		  Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda

Wir bitten aus Kostengründen die Bewerbungsunterlagen in 
Kopie einzureichen. Die Unterlagen verbleiben in der vorge-
nannten Behörde und werden nicht zurückgesandt. Die Unter-
lagen nicht berücksichtigter Bewerber werden nach Abschluss 
des Verfahrens vernichtet.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

(Keil)
Amtsleiterin

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
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während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich aus und 
steht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 
ThürKO an dieser Stelle, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Großrudestedt, den 04. Februar 2010			 

Schütze								      
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung des AZV Scherkondetal

Bekanntmachung des AZV Scherkondetal zum 		
geplanten Neubau der unbelüfteten Teichkläranlage, 
des Stauraumkanals SKO 2 und des Trennbauwerk in 
Großbrembach im Jahr 2010

Informationspflicht nach § 13 Thüringer Kommunalabgaben-
gesetz

1. Veranlassung
Der AZV Scherkondetal beabsichtigt, seine Investitionen 
gemäß der bestätigten Abwasser-beseitigungskonzeption 
(ABK) in der Fassung der partiellen Fortschreibung vom April 
2009 planmäßig umzusetzen. Danach sollen im Jahr 2010 der 
Neubau einer unbelüfteten Teichkläranlage und des Stauraum-
kanals am Untermarkt (SKO 2) erfolgen. Die Abwasserüberlei-
tung vom SKO 2 zur Teichkläranlage (Abwasserdruckleitung 
und Pumpwerk) ist Bestandteil eines separaten Fördervorha-
bens für 2009 und 2010 und soll zeitgleich in Betrieb genom-
men werden.
Damit werden auch die in den vergangenen Jahren - teilweise 
bereits mit Förderung durch den Freistaat Thüringen - realisi-
erten Kanalbaumaßnahmen in der Bergstraße (einschließlich 
dem Stauraumkanal SKO 1), der Windischen Straße und Am 
Anger / Hinter den Scheunen im vollen Umfang wirksam. Das 
Mischwasser der genanten Straßenzüge wird dann direkt zur 
neuen Teichkläranlage geleitet und dort vollbiologisch behan-
delt. Das wird sich dann unmittelbar als Abwasserlastsenkung 
der Scherkonde auswirken.

2. Entwässerungsbedingungen und abwassertechnische 
Planung
Die Gemeinde Großbrembach verfügt über Teilortskanali-
sationen im Mischsystem, die das auf den Grundstücken in 
Dreikammergruben vorbehandelte häusliche Abwasser in den 
Vorfluter Scherkonde ableiten. 
In den folgenden Jahren wird das gesamte Kanalnetz der Ort-
slage gemäß ABK schrittweise modernisiert und zum zentralen 
Pumpwerk am Untermarkt geleitet. Von dort soll das Abwas-
ser zur geplanten unbelüfteten Teichkläranlage gefördert 
werden.

3. Entwicklungstendenzen
Laut dem Abwasserbeseitigungskonzept des AZV Scherkon-
detal vom Mai 2005 sollen nach Abschluss aller Kanalbaumaß-
nahmen (im Endausbau) 837 EW dauerhaft an die Teichkläran-
lage (TKA) angeschlossen werden. Es handelt sich dabei um 
die bestehenden Teilortskanalisationen, die mit den geplant-
en Kanalbaumaßnahmen zentral dem Abwasserpumpwerk 
zugeführt werden. Gewerbliche Abwassereinleiter sind nicht 
vorhanden und auch mittelfristig nicht zu erwarten.
Die Bevölkerungsentwicklung ist in der Ortschaft Großbrem-
bach - analog dem allgemeinen Trend in Thüringen - rückläu-
fig. Die Einwohnerzahl vom 30.06.2008 betrug noch 785. De-
shalb wird die Bemessungsgröße für die Anlage auf 800 EW 
festgesetzt. 

4. Bemessungsgrundlagen
Die Bemessung der TKA erfolgt nach dem DWA-Arbeitsblatt 

Der AZV „Gramme-Vippach“ gibt bekannt

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Ab-
wasserzweckverbandes „Gramme-Vippach“ für das  Haush-
altsjahr 2010

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des AZV „Gramme-Vippach“
Landkreis: Sömmerda für das Haushaltsjahr 2010

Auf der Grundlage des § 50 Abs.2 i.V. m. § 55 der Neubekannt-
machung der Thüringer Kommunalordnung    –ThürKO - vom 
28.Januar 2003 (GVBl. Nr. 2, S. 41) in der jeweils gültigen Fas-
sung erlässt die Verbandsversammlung des AZV „Gramme-
Vippach“ folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2010 wird hiermit festgesetzt, er schließt im Verwaltungshaush-
alt
 in den Einnahmen und 668.576  
 Ausgaben  668.576  

und im Vermögenshaushalt

 in den Einnahmen und 807.958  
 Ausgaben  807.958  
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
78.570   festgesetzt.

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mđgenshaushalt wird auf 0   festgesetzt.

§ 4

§ 5
Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 2010 wird auf 
111.429   festgesetzt.
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2010 in Kraft.

Großrudestedt, den 04. Februar 2010		  Siegel	

Schütze
Verbandsvorsitzender

II.
Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Sömmerda, als Re-
chtsaufsichtsbehörde, hat mit Schreiben vom 01. Februar 2010, 
AZ: 030.31.03-902.8-2010, den im § 2 der Haushaltssatzung fest-
gesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen 
und Investitionsfđrdermaúnahmen in Hđhe von 78.570,00   
(in Worten: achtundsiebzigtausendfünfhundertsiebzig Euro) 
gemäß § 63 Abs. 2 ThürKO  rechtsaufsichtlich genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die 
Haushaltssatzung nicht.

III.
Die Haushaltssatzung, einschließlich Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2010 liegt, gemäß § 57 Abs. 3, Satz 3  der Thüring-
er Kommunalordnung -ThürKO-,  zwei Wochen lang, ab dem 
Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung, zur Einsicht-
nahme im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-
Aue“  - Kämmerei -, Bahnhofstraße 16 in 99195 Großrudestedt, 
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Ein Ausgleich der Erdmassen für Aushub und Aufschüttung ist 
auf Grund der anstehenden Bodenschichten und der Grund-
wassersituation nicht möglich. Zusätzliche Baustofftransporte 
sind für die Herstellung des Dichtkörpers bzw. für den Wege-
bau und für den Abtransport überschüssigen Mutterbodens 
notwendig.

6.1 Mechanische Reinigungsstufe
Der Teichkläranlage wird ein Siebtrommelrechen mit defini-
erter Stabweite vorgeschaltet. Dieser dient der Trennung aller 
Festbestandteile über 8 mm und ist bei landwirtschaftlicher 
Verwertung des anfallenden Schlammes (DIN EN 12255-3) 
vorgeschrieben. Laut ATV-A 126 beträgt der monatliche Rech-
engutanfall in Abhängigkeit der Stabweite ca. 1,5 m³. 
Zur Fristsicherheit wird der Rechen in einer Fertigteilgarage 
untergebracht. Eine zweite Garage dient zur Lagerung von 
Gerätschaften und der Unterbringung zweier Steuerkästen 
zur Stromversorgung und Abflussmessung.

6.2 Absetzteich
Dem Rechen folgt ein Absetzteich. Dieser dient der Absche-
idung des Primärschlammes. Gemäß den Anforderungen 
der Schlammräumung wurde das Volumen auf zwei Teiche, 
die durch eine Trennwand mittels Betonfertigteilen getrennt 
werden, aufgeteilt. Der Schlammanfall beträgt gemäß DWA-
Arbeitsblatt A 201 etwa 130/(EW*a). Der Teich wurde so bemes-
sen, dass eine regelmäßige Beräumung (jährlich) stattfinden 
muss. Das Gesamtteichvolumen beträgt  560 m³ bei einer Was-
sertiefe von 1,5 bis 1,7 m, um einen bevorzugten Schlammab-
setzraum zu schaffen. Die Teichoberfläche beträgt 580 m².

6.3 Unbelüftete Klärteiche
Die biologische Reinigung des Abwassers erfolgt in zwei glei-
ch großen Klärteichen, welche insgesamt eine Oberfläche von 
6.400 m² aufweisen und nacheinander durchflossen werden. 
Die Fläche ist für den Sauerstoffeintrag notwendig. Die Reini-
gung beschränkt sich im Wesentlichen auf die Oxydation der 
organischen Bestandteile (weitgehender Abbau der organisch-
en Belastung). Die geforderten Grenzwerte der Größenklasse 
1 betragen laut AbwV § 3 von 2004 40 mg/l BSB 5 und 150 mg/l 
CSB. Im Winter kann durch geringeren Sauerstoffeintrag durch 
Schnee- und Eisbedeckung die Reinigungsleistung zurück ge-
hen. Die anfallenden Schlammmengen werden laut ATV-A 201 
mit 70 l/(EW*a) veranschlagt.

6.4 Schächte und Rohrleitungen
Das Abwasser durchläuft die Anlage vom Rechen bis zum Aus-
lauf im Freigefälle. Sämtliche Leitungen bestehen aus Polypro-
pylen (Ausnahme: Zulauf zum Absetzbecken, wegen geringer 
Deckung duktiler Guss). Sie zeichnen sich besonders durch 
eine sehr glatte Oberfläche und Beständigkeit gegenüber Ab-
wasser aus.
Die Verbindung zwischen den einzelnen Becken wird durch 
einfache, vor Schwimmschlamm geschützte Überläufe real-
isiert. Um eine Frostsicherheit zu gewährleisten, führen diese 
das Wasser nach einem Absturz dem folgenden Teich auf ca. 
halber Tiefe zu.
Zur Kontrolle und der Möglichkeit, einzelne Teiche durch 
Schieber außer Betrieb zu nehmen, folgt direkt nach dem 
Absturz jeweils ein Schacht. Durch die Zuführung des Was-
sers unterhalb des Wasserspiegels wird ein Rückstau in den 
Schacht und die Absturzleitung erzeugt. Auf Grund von 10 cm 
Wasserspiegeldifferenz zwischen den Teichen und der hohen 
Pufferkapazität ist ein Rückstau bis zum vorhergehenden Tei-
ch jedoch ausgeschlossen.
Der Absetzteich kann entsprechend den Erfordernissen der 
Schlammräumung wechselweise betrieben werden. Um die 
Umgehung der Klärteiche zu ermöglichen, wird ein Umgehu-
ngsschacht benötigt, der im Regelbetrieb leer steht. Im Falle 
einer Schlammräumung kann der Zulauf und Ablauf eines je-
doch Teiches durch Schieber verschlossen werden.

A 201. Da es sich ausschließlich um häusliches Abwasser han-
delt, wird die Bemessung nach den Einwohnerwerten durch-
geführt.

Für die hydraulische Auslegung ist jedoch zu beachten, dass 
die Abwassermengen stoßweise mit bis zu 15 l/s vom unterhalb 
gelegenen Pumpwerk zur Anlage gelangen. Diesem Pumpwerk 
sind zwei Stauraumkanäle mit einem Gesamtdrosselabfluss 
von 15 l/s vorgeschaltet. Die anfallenden Wassermengen beim 
Bemessungsereignis der Stauraumkanäle, können aufgrund 
des Puffervermögens der Becken in jedem Fall aufgenommen 
werden. Somit ist keine weitere Entlastung notwendig. 

5. Stauraumkanal 2 (SKO 2)

5.1 Hydraulischer Nachweis der Regenentlastungsbau-
werke im Mischsystem

Der Nutzinhalt des Regenentlastungsbauwerks wurde mit 
dem Rehm-Programm „Fracht“ Version 7.0 nach ATV-A 128 
nachgewiesen. Es wird im Teilgebiet 2 einen Stauraumkanal 
mit oben liegender Entlastung geplant. Für die Scherkonde als 
Vorflut wird ein MNQ = 20 l/s angesetzt. Für das Teilgebiet 2 
ergibt sich gemäß der durchgeführten Berechnung ein Stau-
raumkanal DN 1500 mit einem Volumen von 68,0 m³ und einer 
Länge von 4,5 m. Das erforderliche Stauvolumen wird unter 
Berücksichtigung der Zulaufleitung DN 800 und des Speicher-
raumes des Trennbauwerkes erreicht.
Aus praktischen Erfahrungen sind kleine Wassermengen für 
einen sicheren Betrieb der Abflussdrosselung problematisch. 
Deshalb wurde für den Stauraumkanal ein Drosselabfluss von 
10 l/s gewählt, der größer als die geforderte Menge von 2 × Qs 
+ Qf ist. Die geplante Teichkläranlage kann diesen Drosselab-
fluss problemlos verarbeiten.

5.2 Leistungsfähigkeit der Vorflut
Die Scherkonde durchfließt das Ortsgebiet Großbrembach 
auf einer Länge von ca. 700 m mit einem Gefälle von ca. 0,2 %. 
Die Geometrie ist durch eine Sohlbreite von 1,90 m bis 2,60 m 
und einem Böschungsgefälle von ca. 1 : 1,8 gekennzeichnet. 
Die mittlere Grabentiefe beträgt ca. 2,50 m. Das Gewässer wird 
durch die am südlichen Ortsrand liegende Talsperre gespeist 
und somit die vorhandene Ablaufmenge beeinflusst. 
Die anfallenden Mischwassermengen werden in zwei Stau-
raumkanälen zurückgehalten. Im Falle einer Überstauung 
dieser Kanäle werden der Vorflut die Wassermengen zur Ent-
lastung nördlich der Brücke Bergstraße / Untermarkt an zwei 
Einleitstellen zugeführt.
Für die Einleitstellen ergeben sich nach der durchgeführten 
hydraulischen Berechnung mit dem einjährigen Bemessung-
sregen folgende Wassermengen:

Einleitstelle SKO 1 (Teilgebiet 1): ca.   565 l/s
Einleitstelle SKO 2 (Teilgebiet 2): ca. 1010 l/s 

Die aus der Niederschlagswasserentlastung einzuleitenden 
Wassermengen von ca. 1.600 l/s können gefahrlos abgeleitet 
werden. Im Bereich der Einleitstellen werden die Gewässer-
sohle und die Böschungen mit Steinschüttungen bzw. in Be-
ton verlegtem Wasserbaupflaster befestigt, das Grabenprofil 
bleibt dabei unverändert. Instandhaltungsmaßnahmen am zu-
vor genannten Fließgewässer sind für eine gefahrenlose Ablei-
tung der Niederschlagsmengen notwendig.

6. Neubau unbelüftete Teichkläranlage
Auf Grund der geringeren Investitions- und Wartungskosten 
wird ein System aus zwei unbelüfteten Klärteichen und vorge-
schaltetem Absetzteich geplant. Das Schmutzwasser durchläuft 
dabei alle drei Becken in Folge und wird anschließend der 
Scherkonde zugeführt. Um den freien Abfluss zwischen den 
Becken zu ermöglichen, werden die Becken mit einem Höhen-
versatz von jeweils 10 cm angeordnet.

•
•
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8. Baukosten
Die Baukosten entsprechen den Kostenberechnungen aus 
den beiden Entwurfs- und Genehmigungsplanungen.

8.1 Teichkläranlage
Für die Maßnahme wurde folgende Kostengröße ermittelt:

8.1.1 Baustelleneinrichtung				  
    23.175,00  
8.1.2 Erdarbeiten					   
    109.318,00  
8.1.3 Schächte und Rohrleitungen			 
    30.460,00  
8.1.4 Zwischenwand Absetzbecken			
    15.750,00  
8.1.5 Betriebsgebäude					   
    15.500,00  
8.1.6 Auslaufbauwerk					   
    1.310,00  
8.1.7 Umzäunung					  
    35.000,00  
8.1.8 Ausrüstung					   
    28.500,00  
8.1 Baukosten unbelüftete Teichkläranlage 

netto				    259.013,00  			 
19 % MwSt.   49.212,47     
brutto				    308.225,47  

8.2 Stauraumkanal und Trennbauwerk 
Es wurden folgende Kosten ermittelt:

8.2.1 Baustelleneinrichtung				  
    8.060,00  
8.2.2 Fahrbahnaufbrucharbeiten			 
    375,00  
8.2.3 Fahrbahnwiederherstellung
    750,00  
8.2.4 Erdarbeiten und Baugrubenverkleidung		
    21.579,00  
8.2.5 Wasserhaltungsarbeiten					   
    6.625,00  
8.2.6 Lieferung und Verlegearbeiten Mischwasserkanal		
    3.325,00  
8.2.7 Schachtbauwerke					   
    1.800,00  
8.2.8 Stauraumkanal DN 1500 und Trennbauwerk	
    55.620,00  
8.2 Baukosten Stauraumkanal und Trennbauwerk	

netto		   		   98.134,00  			 
19 % MwSt.     18.645,46     
brutto				    116.779,46  

Damit sind die ermittelten Investkosten von 524,89 T  identisch 
mit den gemäß Abwasserbeseitigungskonzept in der Fassung 
der partiellen Fortschreibung vom April 2009 dargestellten In-
vestitionskosten fėr 2009 und 2010 in Hđhe von 510,17 T  plus 
den bereits vorher angefallenen Planungskosten in Höhe von 
14,72 T . 

Die in der Anlage 2 ermittelte Förderung durch den Freistaat 
Thüringen ist ebenfalls identisch mit dem laut ABK eingeplant-
en Fđrdermittelvolumen in Hđhe 271,93 T .

aufgestellt: 			   bestätigt:

Erfurt, im Dezember 2009		  Vogelsberg, im Dez. 2009

IWST mbH Erfurt			  AZV Scherkondetal

Beier				    J. Schmidt

Bearbeiter			   Vorsitzender

Die anfallenden Wassermengen werden währenddessen durch 
Öffnen der jeweiligen Schieber zum Umgehungsschacht U 1 
dem nachfolgenden Teich zugeführt. Auch hierbei entsteht ein 
Rückstau durch das gesamte Rohrleitungssystem. Da jedoch 
ein Teich umgangen wird und die Wasserspiegeldifferenz so-
mit 20 cm beträgt, kann auch die größere Distanz überwun-
den werden. Da durch den Rückstau im Falle der Nutzung des 
Umgehungsschachtes U 1 alle zuführenden Leitungen unter 
Wasser stehen, können diese mit Gefälle zum Umgehungss-
chacht verlegt werden. Somit werden die Fließeigenschaften 
nur unwesentlich beeinflusst. Das Wasser sammelt sich im 
Umgehungsschacht und kann nach Beendigung der Räumung 
abgepumpt werden. 

6.5 Schlammentnahme und Schlammbehandlung
Im Absetzteich ist ein Sohlgefälle von 1 % vorgesehen, wo-
durch sich der Schlamm vorzugsweise am Ablauf des Teiches 
sammelt.
Für die Schlammentnahme ist die Entleerung durch Aus-
pumpen der Becken erforderlich.
Der Schlamm wird vorzugsweise vom Rand aus ausgebaggert 
und in Lastkraftwagen verladen.
Alle Teiche erhalten Zufahrten mit 1 : 5 Gefälle. Es sind ent-
sprechend kleine Bagger zu verwenden, um die Dichtungss-
chicht nicht zu verletzen.
Der Schlammanfall aller Anlagenteile beläuft sich in etwa auf 
160 m³ jährlich. Dieser Nassschlamm ist ausgefault, stabilisiert 
und kann landwirtschaftlich ohne weitere Eindickung verwer-
tet werden.

6.6 Steuerung und Wartung
Die geplante Anlage zeichnet sich durch einen geringen War-
tungsaufwand aus. Die in einer Fertigteilgarage eingehauste 
Rechenanlage arbeitet kontinuierlich und vollautomatisch. 
Sämtliche Schieber und Regelorgane werden nur im Havarie-
fall oder zur Schlammentnahme bedient.
Die Wartungsarbeiten beschränken sich somit auf das Kontrol-
lieren des Rechens und der Zu- und Abläufe, der Bewirtschaf-
tung des Böschungsbewuchses, der Rechengutabfuhr und das 
Messen des Schlammspiegels in jedem Teilbauwerk.
Die Entnahme der Schlämme richtet sich nach dem maximalen 
Schlammspiegel, der beim Absetzteich bei einer verbleibenden 
Wassertiefe von 1 m erreicht wird, wobei die Räumung der Klär-
teiche spätestens erfolgen soll, wenn sich der Schlammspiegel 
auf einem Viertel der Wassertiefe befindet und/oder nach dem 
Bedarf des landwirtschaftlichen Abnehmers.

6.7 Material und Ausführung
Alle Armaturen, Schächte und Rohrleitungen sind mit korro-
sionsbeständigen Materialien herzustellen. Die Zugänglich-
keit der Armaturen und Anlagenteile ist sicherzustellen. 
Alle Leitungen werden im offenen Graben verbaut. Für die 
Freigefälleleitungen wurde korrosionsbeständiges Polypro-
pylen als Rohrmaterial gewählt. Weitere Vorteile sind die sehr 
glatte Oberfläche und die ebenen Schnittstellen der Muffen-
verbindungen.

7. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt nach den Grundzü-
gen der Abwasserbeseitigungs-konzeption des AZV Scherkon-
detal. 
Die Behandlung der Abwässer der Ortslage Großbrembach 
in der unbelüfteten Teichkläranlage gewährleistet neben 
einer weiteren Netzentflechtung eine ordnungsgemäße und 
wirtschaftliche Abwasserbehandlung, die in der Endkonse-
quenz eine spürbare Entlastung in der Scherkonde erzielt.
Die unbelüftete Teichkläranlage stellt gegenüber der belüfteten 
Variante die kostengünstigere Alternative dar. Neben den 
niedrigeren Investitionskosten werden beim Betrieb weniger 
Kosten verursacht. Somit ist der Neubau einer unbelüfteten 
Teichkläranlage die wirtschaftlich günstigere Variante.
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Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.
Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wi-
derspruch einlegen.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (03. April 2010) beim Landratsamt Sömmerda, 
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda, erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landrats-
amt Sömmerda in der Zeit vom

03. März 2010 bis 03. April 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 17. Februar 2010

Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht, Amt 54
Landkreis

Gemarkung Kleinmölsen - Flur 4

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Aue, Wasserversor-
gungsbetrieb, Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt bean-
tragt zu Lasten mehrerer Grundstücke das Bestehen einer per-
sönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Antragstellenden für 
die nachfolgend aufgeführte wasserwirtschaftliche Anlage ge-
mäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 
20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Ar-
tikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften 
auf dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. De-
zember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage: Trinkwasserzubringerleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Kleinmölsen:

Anlage/Leitung Leitungsverlauf/Ver-
sorgungsgebiet

Schutz-
streifen-

breite 
in m

gequerte 
Fluren in 
der Ge-

markung

Für die vorgenannten Baumaßnahmen werden Anschlussbe-
iträge erhoben. Mit der Zahlung der Beiträge haben die betrof-
fenen Beitragspflichtigen im Jahr 2010 und den Folgejahren zu 
rechnen.
Der Einblick in die Planungsunterlagen, die der geplanten Aus-
schreibung zugrunde liegen und in die Kosten und Aufwand-
srechnung ist ab dem 17.02.2010 während der Geschäftszeiten 
des AZV Scherkondetal, Neue Straße 3, 99610 Vogelsberg sow-
ie während der Geschäftszeiten der VG Buttstädt, Großemsen-
er Weg 5, 99628 Buttstädt und der VG An der Marke, Erfurter 
Straße 6, 99195 Schloßvippach möglich.
Am Donnerstag den 11.03.2010 findet um 18.30 Uhr im Ratskel-
ler Großbrembach eine öffentliche Einwohnerversammlung 
mit weiteren Informationen und Anregungen zu den geplant-
en Baumaßnahmen statt. 

J. Schmidt
Vorsitzender

Bekanntmachung zum 			 
Grundbuchbereinigungsgesetz

Gemarkung Großmölsen

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.
Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Aue, Wasserversor-
gungsbetrieb, Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt bean-
tragt zu Lasten mehrerer Grundstücke das Bestehen einer per-
sönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Antragstellenden für 
die nachfolgend aufgeführte wasserwirtschaftliche Anlage ge-
mäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 
20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Ar-
tikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften 
auf dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. De-
zember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage: Trinkwasserzubringerleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Großmölsen:

Anlage/Leitung Leitungsverlauf/Ver-
sorgungsgebiet

Schutz-
streifen-

breite 
in m

gequerte 
Fluren in 
der Ge-

markung

Trinkwasserzu-
bringerleitung 
Großmölsen
AZ DN 200

Die Leitung verläuft in 
der Flur 6 der Gemarkung 
Großmölsen von der Ge-
markungsgrenze Klein-
mölsen parallel zur Lan-

desstraße bis zur Flur 1 der 
Gemarkung Großmölsen 

in Richtung Osten.

8,00 1

Gemarkung Großmölsen:

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Großmölsen 6 651/1 2125-1/328

Großmölsen 6 659 2125-1/2

Großmölsen 6 656 2125-1/93

Großmölsen 6 655 2125-1/93

Großmölsen 6 654 2125-1/93
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Trinkwasserzu-
bringerleitung 
Großmölsen 
AZ DN 200

Die Leitung verläuft von 
der Flur 1 parallel zur Lan-
desstraße in die Flur 4 der 
Gemarkung Kleinmölsen 

bis zur Gemarkungs-
grenze Großmölsen 
in Richtung Osten.

8,00m 1

Gemarkung Kleinmölsen :

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Kleinmölsen 4 364 2134-1/2

Kleinmölsen 4 365 2134-1/54

Kleinmölsen 4 366 2134-1/43

Kleinmölsen 4 367 2134-1/19

Kleinmölsen 4 368 2134-1/36

Kleinmölsen 4 369 2134-1/349

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.
Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wi-
derspruch einlegen.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (03. April 2010) beim Landratsamt Sömmerda, 
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda, erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landrats-
amt Sömmerda in der Zeit vom

03. März 2010 bis 03. April 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 17. Februar 2010

Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht, Amt 54
Landkreis

Gemarkung Kleinmölsen - Flur 5

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Aue, Wasserversor-
gungsbetrieb, Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt bean-
tragt zu Lasten mehrerer Grundstücke das Bestehen einer per-
sönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Antragstellenden für 
die nachfolgend aufgeführte wasserwirtschaftliche Anlage ge-
mäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 
20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Ar-
tikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften 
auf dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. De-
zember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage: Trinkwasserzubringerleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Kleinmölsen:

Anlage/Leitung Leitungsverlauf/Ver-
sorgungsgebiet

Schut-
zstreifen-

breite 
in m

gequerte 
Fluren in 
der Ge-

markung

Trinkwasser-
zubringerlei-

tung Udestedt 
AZ DN 150

Die Leitung verläuft 
parallel zur Landesstra-
ße 1056 vom Feldweg 
Flst. 495 in der Flur 5 

bis an die Ortslage der 
Gemeinde Kleinmölsen 

und biegt hier recht-
winklig in Richtung 

Westen ab Flur 5 Ge-
markung Kleinmölsen.

8,00 m 1

Trinkwasser-
zubringerlei-

tung Udestedt 
AZ DN 150

Die Leitung verläuft 
parallel zum Feldweg 
Flst. 512 b in der Flur 5 

über die Flst. 512 b, Föst. 
532, Flst. 554 b bis auf 
das Flst. 559 (Feldweg) 
und biegt hier recht-
winklig in Richtung 

Süden ab Flur 5 Gemar-
kung Kleinmölsen.

8,00 m 1

Trinkwasser-
zubringerlei-

tung Udestedt 
AZ DN 150

Die Leitung verläuft par-
allel zum Feldweg Flst. 
590 in der Flur 5 über 

die Flst. 586 a bis an die 
Gemarkungsgrenze 

Kleinmölsen Flst. 589. 
Ab hier ist der weitere 

Verlauf in der Flur 3 der 
Gemarkung Töttleben.

8,00 m 1

Gemarkung Kleinmölsen:

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Kleinmölsen 5 502 2134-1/20

Kleinmölsen 5 503/1 2134-1/69

Kleinmölsen 5 503/2 2134-1/388

Kleinmölsen 5 504 2134-1/347

Kleinmölsen 5 505 2134-1/347

Kleinmölsen 5 506 2134-1/179

Kleinmölsen 5 507/1 2134-1/108

Kleinmölsen 5 507/2 2134-1/209

Kleinmölsen 5 508 2134-1/349

Kleinmölsen 5 517 2134-1/136

Kleinmölsen 5 516 2134-1/16

Kleinmölsen 5 515 2134-1/117
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Der Landrat informiert

Aktuelles aus dem Jugendamt

Amtsvormundschaften/
>jqpmębdp`e^cqbk cĒo Jfkabogúeofdb

Solange Kinder/Jugendliche noch minderjährig (noch nicht 18 
Jahre alt) sind, muss es jemand geben, der die Verantwortung 
für sie übernimmt.

Grundsätzlich ist das die Aufgabe der Eltern. Manchmal kön-
nen die Eltern diese Aufgabe aus tatsächlichen oder rechtli-
chen Gründen nicht ausüben. In einem solchem Fall wird kraft 
Gesetzes oder kraft Anordnung des Gerichtes ersatzweise 
anstelle der Eltern ein rechtlicher Vertreter (Vormund/Pfleger) 
beauftragt, diese Verantwortung für die Minderjährigen zu 
übernehmen. Folgende Arten der Vormundschaft/Pflegschaft 
sind zu benennen: 

Einzelvormundschaft/Einzelpflegschaft

Vereinsvormundschaft/Vereinspflegschaft

Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft

Die Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft ist die Wahrnehm-
ung der Aufgaben eines Vormundes/Pflegers durch die Be-
hörde/das Amt. 

Sie ist ausschließlich Aufgabe des Jugendamtes und eine 
besondere Form der Vormundschaft/Pflegschaft nach den 
familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) und unterliegt der Aufsicht und Kontrolle des 
Gerichtes. 

Die Amtsvormundschaft umfasst die Aufgaben der Vertretung 
eines Minderjährigen in allen seinen Angelegenheiten und 
stellt somit den vollen Ersatz der elterlichen Sorge (Personen- 
und Vermögenssorge) dar. 

Die Amtspflegschaft unterscheidet sich von der Amtsvor-
mundschaft wesentlich dadurch, dass sie nur einzelne, fest 
umgrenzte Aufgaben der elterlichen Sorge beinhaltet. Sie 
ist quasi eine „Teilvormundschaft“ mit einem begrenzten 
Wirkungskreis (z.B. Aufenthaltsbestimmung des Kindes/Ju-
gendlichen, Wahrnahme der Vermögenssorge, Vertretung des 
Kindes im Vaterschaftsanfechtungsverfahren). 

Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften des Jugendamtes 
sind gegenüber Einzelvormundschaften/Einzelpflegschaften 
nachrangig. Ist eine geeignete Einzelperson (z.B. Verwandte 
des Minderjährigen) für die  betreffende Aufgabe nicht 
vorhanden, wird das Jugendamt kraft Anordnung des Gerich-
tes beauftragt. 

Einzelvormünder/Einzelpfleger haben einen Anspruch auf Be-
ratung und Unterstützung durch das Jugendamt bei der Wah-
rnehmung ihrer Aufgaben sowie die Gelegenheit, an den an-
gebotenen Fortbildungen des Jugendamtes teilzunehmen. 
Weitere Informationen erhalten Sie:  

Landratsamt Sömmerda, Jugendamt
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda

Tel.: 03634 / 354 133, Fax: 03634 / 354 146
e-mail: jugendamt@lra-soemmerda.de

•

•

•

Kleinmölsen 5 514 2134-1/117

Kleinmölsen 5 513 2134-1/178

Kleinmölsen 5 512/4 2134-1/317

Kleinmölsen 5 512/3 2134-1/81

Kleinmölsen 5 512/2 2134-1/326

Kleinmölsen 5 532 2134-1/349

Kleinmölsen 5 554/2 2134-1/71

 Kleinmölsen 5 557 2134-1/349

Kleinmölsen 5 558 2134-1/349

Kleinmölsen 5 559 2134-1/349

Kleinmölsen 5 586/1 2134-1/315

Kleinmölsen 5 745 2134-1/81

Kleinmölsen 5 746 2134-1/159

Kleinmölsen 5 586/2 2134-1/315

Kleinmölsen 5 586/3 2134-1/127

Kleinmölsen 5 587/1 2134-1/100

Kleinmölsen 5 587/2 2134-1/28

Kleinmölsen 5 587/3 2134-1/315

Kleinmölsen 5 720 2134-1/78

Kleinmölsen 5 721 2134-1/78

Kleinmölsen 5 589 2134-1/78

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.
Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (03. April 2010) beim Landratsamt Sömmerda, 
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda, erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für die 
Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprechend § 
7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt Söm-
merda in der Zeit vom

03. März 2010 bis 03. April 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Lan-
dratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 17. Februar 2010

Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht, Amt 54
Landkreis
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Förderung des Ehrenamtes

Auszug aus den Vergabegrundsätzen für die Förderung des 
Ehrenamtes der Thüringer Ehrenamtsstiftung

Zweck der Förderung
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung gewährt aus ihren 
Erträgen, den Zuweisungen Dritter, nach Maßgabe dieser 
Vergabegrundsätze Zuwendungen zum Zwecke der Förderung 
gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit in Thüringen.
Ziel und Zweck der Förderung ist es, die Zuwendungsempfän-
ger dabei zu  unterstützen, in ihrem Zuständigkeitsbereich eh-
renamtliches Engagement zu fördern und zu würdigen.
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht.

Gegenstand der Förderung
Die Zuwendung wird insbesondere gewährt für:

Maßnahmen, die dazu dienen, Menschen für das Ehrenamt 
zu gewinnen und zu motivieren, bei der Ausübung des Eh-
renamtes zu unterstützen und diese dauerhaft zu sichern 
sowie neue Formen des Ehrenamtes zu fördern, 
die Durchführung von Veranstaltungen, auf denen Personen 
oder Personengruppen, die ehrenamtliche Tätigkeiten ver-
richten, öffentlich ausgezeichnet werden, 
Würdigungen ehrenamtlich Tätiger, z. B. durch Ehrungen 
und Preise
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von ehrenamtlicher 
Tätigkeit,
Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die der ehrenamtlichen 
Tätigkeit von Nutzen sind, 
die Förderung der Entwicklung und Betreuung von Vernet-
zungsprojekten von Trägern gemeinnütziger ehrenamtli-
cher Tätigkeit, 
die Förderung von Modellprojekten.

Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind in Thüringen wirkende Vereine, 
Verbände sowie Kirchen und anerkannte Religionsgemein-
schaften, Stiftungen, Initiativgruppen und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, Landkreise und kreisfreie Städte.

In Kraft treten
Diese Vergabegrundsätze traten am 1. Januar 2004 in Kraft.

Antragstellung
Vereine, Verbände, Institutionen, Kirchen und andere Einrich-
tungen können jährlich einen Antrag auf finanzielle Mittel 
zur Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit 
stellen. Die Antragstellung hat spätestens bis 30. April 2010 zu 
erfolgen.

Ansprechpartner ist: 
Sigrun Mansel, Tel. 03634 354-244, Fax 03634 354-427 
oder  sigrun.mansel@lra-soemmerda.de 

Bürgerberatung

Jeweils dienstags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bieten Mitar-
beiter des Landratsamtes Sömmerda (Herr Schneider, Herr 
Fiebig und Herr Doll) in der Bahnhofstraße 9 eine Bürgerbe-
ratung an. 

Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Bürgerberatung 
keine rechtliche Beratung nach dem Rechtsdienstleistungs-
gesetz, sondern den Bürgern eine Hilfestellung auf dem oft 
mühsamen Behördenweg ist.

Nächste Bürgersprechstunde am:
23.02.2010   Herr Doll          Zi. 214 Tel. 03634/354-240

02.03.2010   Herr Fiebig                Zi. 104 Tel. 03634/354-201

09.03.2010   Herr Schneider        Zi. 118 Tel. 03634/354-634

•

•

•

•

•

•

•

Erfolgreiches Jahr für die öffentlichen    
Bibliotheken im Landkreis

Wussten Sie schon, dass die öffentlichen Bibliotheken im 
Landkreis

5 520 eingetragene Benutzer und  
61 500 Besucher haben
178 900 Medien entliehen wurden, d.h. Bücher, Zeitschriften, 
CD, Video, DVD und elektronische Medien
215 Führungen, Lesungen, Autorenlesungen und andere 
Veranstaltungen organisiert haben
138 310 Medien Bestand zur Ausleihe zur Verfügung stehen
der Leihbestand des Kreises 11.400 Medieneinheiten um-
fasst?

In dieser Statistik, jährlich vom Deutschen Bibliotheksverband 
erstellt,  sind  für den Landkreis 8 ehrenamtliche und 4 haupt-
beruflich, fachlich geleitete Einrichtungen erfasst. 

Es ist erfreulich, dass der Landkreis und die Kommunen den 
Zugang zu Information, Bildung  und Ausbildung sowie für die 
Freizeit durch den Erhalt der Bibliotheken  ermöglichen. Der 
Landkreis unterstützt die Arbeit finanziell  mit Mitteln für die 
Buchbeschaffung und Veranstaltungen, besonders  für Kinder. 
Die Schulen sind wichtige Partner für die Bibliotheken in den 
einzelnen Orten. 

Nichtamtlicher Teil

Jubilare

Diamantene Hochzeit in Kölleda

Am 4. Februar 2010 konnten Christa und Kuno Liebau das sel-
tene Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Neben Bürger-
meister Frank Zweimann gratulierte die 2. Beigeordnete des 
Landrates, Andrea Fritsche, ganz herzlich und überbrachte 
Blumen und ein Präsent der Ministerpräsidentin Christine Lie-
berknecht.
Christa Liebau wurde in Halle geboren und Kuno Liebau in 
Kölleda. Beide studierten am Lehrerbildungsinstitut in Beich-
lingen, wo es auch zwischen ihnen gefunkt hat. Sie waren bei-
de mit Leib und Seele Lehrer, sie unterrich-
tete Englisch und er Mathematik in Kölleda 
und Umgebung. 
Sie besuchen gern gemeinsam Konzerte 
und sind, wenn es das Wetter erlaubt, viel 
mit den Rädern unterwegs. 
Wir wünschen Christa und Kuno Liebau al-
les Gute, vor allem Gesundheit und noch 
viel Zeit miteinander.

•
•
•

•

•
•


